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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) an Gladbecker Schulen 

a) Antrag der Alternative Bürger Initiative (ABI) vom 21.01.2024  

    gem. § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Integrationsrates 

b) Bericht des Schulamtes des Kreises Recklinghausen 
 

Begründung: 

 

a) Antrag der Alternative Bürger Initiative (ABI) vom 21.01.2024 

 

Der Antrag ist der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt beigefügt.  

 

b) Bericht des Schulamtes des Kreises Recklinghausen 

 

Der Herkunftssprachliche Unterricht (HSU) ist ein freiwilliges und kostenloses Sprachan-

gebot als Ergänzung zum regulären Unterricht. Die Herkunftssprache wird in Wort und 

Schrift unterrichtet. Das Lernangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klas-

sen eins bis zehn, die zwei oder mehrsprachig, das heißt in Deutsch und einer Her-

kunftssprache aufwachsen. Am Ende der Klasse neun bzw. zehn findet eine Sprachprü-

fung statt.  

 

Die formalen Voraussetzungen für eine Teilnahme am Herkunftssprachlichen Unterricht 

erfordern eine Anmeldung zum herkunftssprachlichen Unterricht, die bei der eigenen 

Schule abgegeben wird sowie eine Lerngruppe von mindestens 15 bzw. 18 Schülerinnen 

und Schülern. Wünschenswert wären Grundkenntnisse der Herkunftssprache von min-
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destens einem Elternteil sowie die Unterstützung und Motivation seitens der Eltern. Die 

Teilnahme am HSU verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme für die Dauer eines ganzen 

Schuljahres. Der HSU findet außerhalb des regulären Unterrichtes aber nicht in den Feri-

en statt und unterliegt einem jährlich aktualisierten Stundenplan. 

 

Derzeit wird der Herkunftssprachliche Unterricht in Gladbeck in den Sprachen Türkisch 

und Arabisch angeboten. Türkisch und Arabisch werden an der Lamberti-, Mosaik-, 

Südpark-, Pestalozzi- und Wittringer Schule angeboten. Das Angebot für den HSU in 

Türkisch wird darüber hinaus an der Regenbogenschule und der Erich-Fried-

Hauptschule unterbreitet.    

 

Für die Planung und Organisation des Herkunftssprachlichen Unterricht in Gladbeck ist 

das Schulamt des Kreises Recklinghausen zuständig.  

 

Auf der Internetseite des Kreises Recklinghausen sind weitere Informationen zu finden 

(https://www.kreis-re.de/inhalte/buergerservice/_index2.asp?seite=angebot&id=17644). 

 

In der Sitzung wird Herr Wiesenthal, Fachberater für Integration durch Bildung, vom 

Schulamt für den Kreis Recklinghausen berichten. 

 

  



- 3 - 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

 
 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


